Medienkonferenz vom 25. Februar 2010

Parlamentarische Vorstösse im Rahmen der Sondersession Arbeitslosigkeit

Arbeitslose stützen, Ausbildung intensivieren

Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, will die Arbeitslosen durch zeitlich beschränkte Sofortmassnahmen stützen. Weiter soll im Arbeitslosenversicherungssystem die Möglichkeit, eine Erstausbildung zu absolvieren, ausgebaut werden. Die Vizepräsidenten von Travail.Suisse,  Josiane Aubert (Nationalrätin, SP/VD) und Meinrado Robbiani (Nationalrat, CVP/TI), haben hinsichtlich der Sondersession „Arbeitslosigkeit“ entsprechende parlamentarische Vorstösse eingegeben. 

Krise auf dem Arbeitsmarkt dauert an -  Höhepunkt steht noch bevor
Die Zahl der Erwerbslosen hat sich innert 18 Monaten auf 175'000 nahezu verdoppelt, die Zahl der Kurzarbeitenden ist von 500 auf 48'000 explodiert. Hauptursachen der steigenden Arbeitslosigkeit waren einerseits die Wirtschaftskrise verbunden mit der sinkenden Arbeitsnachfrage und dem Stellenabbau. Andererseits das steigende Arbeitskräfteangebot: demographisch bedingt, da jährlich nach wie vor mehr Junge auf den Arbeitsmarkt kommen als ältere Erwerbstätige ausscheiden; migrationsbedingt, da trotz abgeschwächter Zuwanderung der Wanderungssaldo nach wie vor positiv ist. Von der Krise am meisten betroffen waren bisher die Arbeitnehmenden in der Exportwirtschaft und in deren Zulieferfirmen. Die Prognosen sind für das laufende und das kommende Jahr mit erwarteten 200'000 Erwerbslosen rabenschwarz, so dass die Binnenwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden wird. 

Sondersession Arbeitslosigkeit – Motionen der Travail.Suisse-Vizepräsidenten 

Das Parlament hat im Dezember 2009 beschlossen, im Frühjahr eine Sondersession zur Problematik der steigenden Arbeitslosigkeit durchzuführen. Die beiden Travail.Suisse-Vizepräsidenten Josiane Aubert und Meinrado Robbiani orten drei verschiedene Handlungsfelder und haben dazu diverse Vorstösse eingereicht. 

Handlungsfeld 1:  Massenhaft Aussteuerungen auf dem Höhepunkt der Krise

Die Krise dauert an. Eines der Hauptprobleme wird sein, dass ohne Gegenmassnahmen die erste Aussteuerungswelle Mitte 2010 einsetzt, auf dem Höhepunkt der Krise. Die Leute, die Mitte 2008 als erste arbeitslos wurden und wegen der stetigen Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation keine Neuanstellung gefunden haben, werden Mitte 2010 ausgesteuert. Aber als Ausgesteuerte haben sie bekanntlich während einer laufenden Krise noch weniger Chancen auf eine Neuanstellung. 

09.4263 – Motion, eingereicht von Meinrado Robbiani

Befristete Verlängerung des Rechts auf Arbeitslosenentschädigung

Linderung kann deshalb eine vorübergehende Erhöhung der Anzahl Taggelder auf 520 bringen. Solange die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote 3.5 Prozent übersteigt, soll die Anzahl Taggelder für alle auf 520 erhöht werden
. Eine Bezugsdauer von 520 Taggeldern ist weder neu noch aussergewöhnlich. In der langen Rezessionsphase Mitte der 90er Jahre gab es während sechseinhalb Jahren eine maximale Bezugsdauer von 520 Tagen für alle Erwerbslosen. 
09.4262 – Interpellation, eingereicht von Meinrado Robbiani 

Stellensuche am Ende des Erwerbslebens

Als befristete Massnahme sollen Erwerbslose ab 63 Jahren (ab 62 für Frauen) von der Pflicht, sich auf Stellen zu bewerben, befreit werden. Sie sind von der Krise besonders betroffen und es soll ihnen erspart bleiben, ihre Dienste ohne jede Aussicht auf Erfolg anbieten zu müssen.
Handlungsfeld 2: Positiver Wanderungssaldo bei steigender Arbeitslosigkeit

Der Zuwachs an Erwerbstätigen war auch während des vergangenen Krisenjahres noch positiv. Ungefähr 60'000 ausländische Erwerbstätige sind neu auf den schweizerischen Arbeitsmarkt gekommen. Diese Tatsache wird von der SVP als politisches Spielfeld zur eigenen Profilierung ausgeschlachtet. Extremforderungen wie das Aufkünden der bilateralen Verträge sind jedoch keine Option. Die Folgen wären nur kontraproduktiv. Die Grenzen dichtzumachen würde für eine so offene und vom Ausland abhängige Volkswirtschaft wie die Schweiz den freien Fall bedeuten und eine irreversibel steigende Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Effektiv gibt es während der aktuellen Krise immer noch Branchen, denen es an qualifiziertem Fachpersonal mangelt und die deshalb gezwungen sind, ausländische Arbeitnehmende auf dem EU-Markt zu suchen. Prominentes Beispiel ist das Gesundheitswesen. 

09.4261 – Motion, eingereicht von Meinrado Robbiani

Anstellung von Arbeitslosen und Personenfreizügigkeit

Die Problematik der Einwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit ist ernst zu nehmen. Deshalb soll für Arbeitgeber während der laufenden Krise ein zeitlich befristeter Anreiz geschaffen werden, auf inländische Erwerbslose zurückzugreifen, anstatt Arbeitnehmende in der EU zu rekrutieren. Ziel ist, mittels Anstellungszuschüssen die Anstellungspolitik der Arbeitgeber etwas zu kanalisieren. Anstellungszuschüsse könnten unter folgenden Bedingungen ausgerichtet werden: Wenn in einzelnen Branchen oder Kantonen über eine bestimmte Zeitspanne die Arbeitslosenquote bei 4 Prozent oder höher liegt. Wenn in diesen Branchen oder Kantonen im Rahmen der Personenfreizügigkeit der Zustrom ausländischer Arbeitskräfte anhält. Und wenn der Arbeitgeber eine arbeitslose Person unbefristet anstellt. 
Handlungsfeld 3: Ein Drittel der Erwerbslosen sind ohne Erstausbildung 

Rund 50’000 der gegenwärtig 172’000 Erwerbslosen verfügen über keinen anerkannten Bildungsabschluss auf Sekundarstufe II. Tief qualifizierte Erwerbslose sind auch in wirtschaftlich besseren Zeiten überdurchschnittlich von Langzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerung betroffen und verlieren in einer Rezessionsphase schneller ihre Stelle als höher qualifizierte Arbeitnehmende. Oder anders ausgedrückt: Wer heute ohne abgeschlossene Berufsausbildung bleibt, arbeitet sehr oft unter prekären Bedingungen und läuft Gefahr, früher oder später von den Sozialversicherungen abhängig zu werden. Dies zeigt eine kürzlich erstellte Studie des Büros BASS, die von Travail.Suisse in Auftrag gegeben worden ist. Die sozialen Folgekosten eines Mangels an Ausbildung auf der Sekundarstufe II belaufen sich auf durchschnittlich 10’000 Franken pro Person und Jahr, wenn man zusammenrechnet, was dadurch an verschiedenen Formen von Sozialhilfe, verminderten Steuereinnahmen und tieferen Beitragszahlungen an die Sozialversicherungen anfällt. Wenn also eine junge Person von 25 Jahren ihr Ausbildungsdefizit beheben und einen Abschluss auf Sekundarstufe II erlangen kann, bringt dies dem Staat über die ganze Dauer ihres Erwerbslebens eine Einsparung in der Grössenordnung von 400’000 Franken.

09.4285 – Motion, eingereicht von Josiane Aubert

Ausbau der Ausbildungszuschüsse in der Arbeitslosenversicherung 

Die Zahl der Personen, die in den Genuss von Ausbildungszuschüssen kommen, ist mit rund 400 Fällen lächerlich klein, wenn man an die annähernd 7 Millionen Franken denkt, die dafür zur Verfügung stünden. Einer der Gründe für diese niedrige Zahl liegt darin, dass Arbeitslose erst ab einem Mindestalter von 30 Jahren in den Genuss solcher Zu-schüsse kommen. Ein anderer Grund ist darin zu suchen, dass die RAV in ihrer Praxis extrem zurückhaltend sind und diese Möglichkeiten nicht von sich aus vorschlagen.
Nun ist es aber so, dass Personen unter 30 Jahren oft weniger familiäre Verpflichtungen und gleichzeitig die grössten Chancen haben, eine Berufsausbildung zu absolvieren und einen Abschluss zu erlangen. Die Alterslimite von mindestens 30 Jahren ist daher aufzuheben. 
09.4284 – Motion, eingereicht von Josiane Aubert
Die Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes besser ausnützen 
Die Möglichkeiten des neuen Berufsbildungsgesetzes sollen auch den Arbeitslosen offen stehen. Erwerbslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung sollen während der Zeit, in der sie Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung haben, ihre Bildungsleistungen validieren lassen oder eine zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest absolvieren und von der Verpflichtung zur Arbeitssuche befreit werden. Sie sollen auch vereinfacht ihre Rahmenfrist verlängern können. 

09.4255 – Motion - eingereicht von Josiane Aubert
Junge Arbeitslose ohne Grundbildung. Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen

Jedes Unternehmen, das seit mindestens zwei Jahren Lernende ausbildet und das im laufenden Jahr eine arbeitslose Lernende oder einen arbeitslosen Lernenden mehr anstellt als im Vorjahr, wird mit einer Jahresprämie von 5’000 Franken pro Ausbildungsplatz belohnt. Diese Massnahme ist zeitlich befristet. 

� Von dieser bisher nur kantonalen Möglichkeit machen aktuell die Kantone Jura, Neuenburg und Waadt Gebrauch.





